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Gremium e g Termin Beschluss TOP

Planungsausschuss 1 01.12.2015

Rat 2 17.12.2015

Bebauungsplan Nr. 9b "Miillerkamp", 2.Anderung, Teilbereich Rudolf-Breitscheid-StraBe
hier: Satzungsbeschluss gemaB § 10 (1) BauGB

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschlieBt,

1. die wahrend der Auslegung von der Offentlichkeit (8 3 (2) BauGB) und den Behorden (§ 4 (2)
BauGB) abgegebenen Stellungnahmen entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung zu
beriicksichtigen, teilweise zu berlicksichtigen oder nicht zu berticksichtigen,

2. den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 9b , Miillerkamp*, 2. Anderung, Teilbereich Rudolf-
Breitscheid-Strale, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen
Festsetzungen (Teil B) als Satzung,

3. die Begrundung zu billigen.

Finanzielle Auswirkungen?

Gesamtkosten

[]Ja X] Nein

Jahrliche Folge-

FINANZIERUNG

der MaBnahmen kosten/-lasten Eigenanteil Zuschusse /Beitrage
EUR EUR EUR EUR
Veranschlagung im
Ergebnisplan Finanzplan (fiur Investitionen) Produkt
2015 Betrag: EUR 2015 Betrag: EUR
2016 Betrag: EUR 2016 Betrag: EUR
2017 Betrag: EUR 2017 Betrag: EUR
2018 Betrag: EUR 2018 Betrag: EUR

Fachdienstleiter
Herr Grass Tel: -345

Leiter/innen mitwirkender

Fachdienste

Fachbereichsleiter
Herr Lieberknecht Tel: -330

Burgermeister
Herr Schmidt




Fortsetzung der Beschlussvorlage Nr. BV/201 5/1 28

Begriindung:

1.

Ziel(e) der MaBnahme und Grundlage(n)/Indikator(en) fiir die Zielerreichung:

Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 9b , Miillerkamp*, 2. Anderung, Teilbereich Rudolf-
Breitscheid-Strafe ist notwendig, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen fur eine
Aufstockung der bestehenden Wohnanlage - mit Ausnahme des nordlichen Gebaudekorpers - zu
schaffen und somit die Schaffung von zusatzlichem Wohnraum zu ermoglichen.

Darstellung des Sachverhalts:

Gegenwartig stellt der Bebauungsplan Nr. 9b ,,Millerkamp* von 1997 die planungsrechtliche
Grundlage fur das Gebiet dar. Da die geplante Baumafinahme einer Aufstockung die Grundzuge der
Planung beriihrt, ist eine Anderung des Bebauungsplans erforderlich.

Das Projekt wurde am 03.12.2013 erstmalig im Planungsausschuss durch den Bauherrn und seinen
Architekten vorgestellt. Vor dem Hintergrund des Ratsbeschlusses vom 20.11.2014 wurde in der
Sitzung am 02.12.2014 die Forderung erhoben, wonach sozial geforderter Wohnungsbau ab 1.500
gm Nettowohnbauflache in Hohe von 30 % nachzuweisen sei. Dies wurde kontrovers diskutiert, da
das zusatzlich neue Baurecht lediglich ca. 1.200 gm schaffe und somit unter den 1.500 gm
Nettowohnbauflache bliebe. Die Verwaltung erhielt den Auftrag weiter mit dem Bauherrn zu
verhandeln.

Im Vorfeld zur Planungsausschusssitzung am 13.01.2015 wurde vom Architekten eine
Stellungnahme zum gegenwartigen und kiinftigen Mietgefuige abgegeben. In der Sitzung wurde
neben der Mietenentwicklung auch die Stellplatzproblematik angesprochen. Die Verwaltung
erhielt erneut den Auftrag weiter zu verhandeln.

Die Aufstellung des Bebauungsplans und die Durchfuhrung im beschleunigten Verfahren gemal §
13a BauGB wurden am 29.01.2015 vom Rat der Stadt Wedel beschlossen.

Als Ergebnis der Gesprache der Verwaltung mit dem Bauherrn wurde dem Planungsausschuss in der
Sitzung am 03.03.2015 mitgeteilt, dass der Bauherr bereit ist, eine einseitige Erklarung beziiglich
der Mieten abzugeben.

Anlasslich des Entwurfs- und Auslegungsbeschlusses in der Sitzung des Planungsausschusses am
07.07.2015 wurde dem Vertreter des fir den Bauherrn tatigen Planers die Gelegenheit gegeben,
das Projekt zu erlautern. Es wurden Fragen u.a. hinsichtlich der Zahl der Stellplatze, der
Tiefgaragenuberdeckung, dem Anteil an sozialem Wohnraum und moglichen Beeintrachtigungen
fur die Mieter erortert.

Die offentliche Auslegung gemal § 3 (2) BauGB wurde im Zeitraum vom 31.08. bis 02.10.2015
durchgefihrt. Parallel dazu sind die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange beteiligt
worden.

Wesentliche vorgebrachte stadtebauliche bzw. planungsrechtliche Aspekte im Rahmen der
Auslegung waren der Abriss/Neubau der Gebaudekorper an der Rudolf-Breitscheid-StraBe und der
Nachweis zusatzlicher Stellplatze im Innenhof und deren Zufahrt.

Darauf hinzuweisen ist, dass ein Abriss/Neubau der beiden Gebaudekorper an der Rudolf-
Breitscheid-StraBe - mit Ausnahme der Aufstockung - bereits zum gegenwartigen Zeitpunkt auf der
Grundlage des vorhandenen Bebauungsplans Nr. 9b erfolgen konnte. Bei der Schaffung der
ebenerdigen Stellplatzanlage im Innenhof handelt es sich um eine Ubergangsweise Losung, die bei
einer Neubebauung an der Rudolf-Breitscheid-StraBe bzw. der damit verbundenen Tiefgaragen-
Erweiterung hinfallig werden wiirde. In einem ersten Abschnitt ist zunachst die Aufstockung mit
Staffelgeschoss des sudlichen und westlichen Gebaudekorpers und ein Staffelgeschoss beim
nordlichen Gebaudekorper vorgesehen. Eine konkrete Planung fur den Abriss/Neubau der
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Gebaudekorper an der Rudolf-Breitscheid-StraBe wurde von Seiten des Bauherrn bisher nicht
vorgestellt

3. Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung unterstiitzt das Vorhaben, da zusatzlicher Wohnraum im Innenbereich in
stadtebaulich vertraglicher Weise geschaffen wird.

4. Entscheidungsalternativen und Konsequenzen:

Bei einem Verzicht auf eine Anderung des Bebauungsplans waren die planungsrechtlichen
Voraussetzungen fur eine Aufstockung der Gebaudekorper nicht gegeben.

5. Darstellung der Kosten und Folgekosten:

Auf der Grundlage eines Kosteniibernahmevertrages wurde die Ubernahme der Kosten fiir das
Planverfahren durch den Vorhabentrager vereinbart.

6. Begriindung der Nichtoffentlichkeit:

.

Anlagen

1. Bebauungsplan Nr. 9b ,Miillerkamp*, 2.Anderung, Teilbereich Rudolf-Breitscheid-StraRe,
Planzeichnung (Teil A)

2. Bebauungsplan Nr. 9b ,Miillerkamp*, 2.Anderung, Teilbereich Rudolf-Breitscheid-StraRe,
Textliche Festsetzungen (Teil B)

3. Stellungnahmen der Offentlichkeit (§ 3 (2) BauGB) mit Abwagungsvorschlag

4. Stellungnahmen der Behorden (8 4 (2) BauGB) mit Abwagungsvorschlag
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2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9b "Miillerkamp" /
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Planzeichenerklarung

l. Festsetzungen gemaR § 9 Abs. 1 BauGB

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, § 4 der BauNVO)

WA Allgemeines Wohngebiet

2. Mal der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

GFz1,2 Geschossflachenzahl als Héchstmafd
GRZ 0,35 Grundflachenzahl als Héchstmaf
v Zahl der Vollgeschosse als Hochstmal
zB GH 13,5 Gebaudehdhe als Hochstmal, in Meter

liber Oberkante Gehweg

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

0 Offene Bauweise

4. Verkehrsflachen
(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

StraRenverkehrsflachen

Strallenbegrenzungslinie

5. Planungen, Nutzungsregelungen, MalRnahmen und
Flachen fir Malnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6, § 40 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

[#C®OC®0®0e0 . .
° o Umgrenzung von Flachen far

3 E die Erhaltung und das Anpflanzen

Rececececed  von Biumen und Strauchern

O Erhalt von Baumen

@ Anpflanzen von Baumen

Kinderspielplatz

6. Sonstige Planzeichen

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Umgrenzungen der Flachen fir Vorkehrungen
A A A A A A zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen

im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs .4 BauGB)

z.B.LPBV Larmpegelbereiche (s. textl. Fests. 4.1)

I Umgrenzung von Flachen fiir Nebenanlagen,
| : Stellplatze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen
| (§9Abs. 1Nr. 4 BauGB)

TGA Zweckbestimmung: Tiefgarage
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Il. Darstellungen ohne Normcharakter

vorhandene Grundstlicksgrenzen

Flurstiicksnummern

Nummerierung der Bestandsgebaude

% vorhandene Gebaude mit Nebengebauden
4
@ im Plangebiet

Mafstab 1:1.000

Bebauungsplan Nr. 9b, 2. And.
Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB

Stadt Wedel
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Stadt Wedel, 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9b ,Mullerkamp*
Textliche Festsetzungen (Teil B) Stand: 13.11.2015

Textliche Festsetzungen (Teil B)

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 26.06.1962 i.d.F. vom 23.01.1990, die
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. | S. 1548) geandert worden ist.

A Planungsrechtliche Festsetzungen gemal3 8 9 BauGB und § 4 BauNVO
1. Art der baulichen Nutzung gemaf 8 9 Abs. 1 BauGB sowie § 4 BauNVO

1.1 Art der baulichen Nutzung gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauNVO
Die Wohnbauflachen innerhalb des Plangebietes werden gemafR § 4 BauNVO als
Allgemeines Wohngebiet festgesetzt.

1.2 Ausschluss von Nutzungen gem.8 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO
Gemall §1Abs. 6 Nr.1BauNVO wird festgesetzt, dass die gemaR § 4 Abs.
3 BauNVO ausnahmsweise zulassigen Nutzungen (Anlagen fur Verwaltungen,
Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht Bestandteil dieses Bebauungsplanes
werden.

2. Mal der baulichen Nutzung sowie Bauweise
gemal § 9 Abs. 1, 2 u. 3 BauGB sowie §§8 16, 18, 20 und § 22 BauNVO

2.1 Die Anzahl der Geschosse wird gem. 8 20 Abs. 1 BauNVO auf vier Vollgeschosse
festgesetzt.

2.2 Die Gebaudehthe wird gem. § 18 Abs. 1 BauNVO fir das Gebaude 5 auf 13,5 m und
fur die Gebauden 1, 2, 3 und 4 auf 16,5 m festgesetzt.

2.3 Bezugspunkt fur die festgesetzte HOhe ist die Oberkante des Gehweges des
zugehorigen StralRenabschnittes.

2.4 Die Grundflachenzahl wird gem. 8§ 16 Abs. 1 BauNVO auf 0,35 festgesetzt. Die
zulassige GRZ darf gem. § 19 Abs. 4 BauNVO unter Anrechnung aller Nebenanlagen
und der Tiefgarage bis 0,8 Giberschritten werden.

2.5 Die Gescholfiflachenzahl wird gem. § 16 Abs. 2 BauNVO auf 1,2 festgesetzt.

2.6 Die Bauweise wird gem. § 22 Abs. 2 BauNVO als offene Bauweise festgesetzt.
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Stadt Wedel, 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9b ,Mullerkamp*
Textliche Festsetzungen (Teil B) Stand: 13.11.2015

3.1

3.2

Nebenanlagen, Stellplatze und Garagen mit ihren Einfahrten
gem. 8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, 88 12 und 14 BauNVO und § 50 LBO S-H

Nebenanlagen § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 14 BauNVO

In dem allgemeinen Wohngebiet sind alle Nebenanlagen nur innerhalb der
Uberbaubaren Grundstucksflachen zulassig.

Alle zur ErschlieBung notwendigen, befestigten Flachen wie bspw. Wegeflachen,
Feuerwehraufstellflachen oder Flachen fir Zufahrten zu den Tiefgaragen sind davon
ausgenommen und durfen auch auf3erhalb der Baugrenzen errichtet werden.

Stellplatze und Garagen gem. § 12 BauNVO, § 50 LBO S-H

In dem Plangebiet sind private Stellplatze gem. 8§ 12 Abs. 4 BauNVO nur in
Tiefgaragen zuldssig. Tiefgaragen auf dem Grundstiick sind nur innerhalb der
Baugrenzen auf besonderen Flachen fur Tiefgaragen zuldssig. Auf3erhalb der
aufgehenden Bebauung sind Tiefgaragen zu begrinen. lhre Oberflache darf nicht
hoher als 0,5 m Gber Gelande liegen.

Immissionsschutzrechtliche Festsetzungen

Schutz des Plangeltungsbereichs

Zum Schutz der Wohnnutzungen vor Verkehrslarm werden bei Neu-, Um- und
Ausbauten Larmpegelbereiche nach DIN 4109, Schallschutz im Hochbau festgesetzt.
Innerhalb des Plangeltungsbereiches gelten Larmpegelbereiche 11l bis V.

Die Festsetzungen gelten fir die der StraRe Rudolf-Breitscheid-StralRe zugewandten
Gebaude- und Seitenfronten. Fur Ruckfronten gelten um eine Stufe niedrigere
Larmpegelbereiche.

Den genannten Larmpegelbereichen entsprechen folgende Anforderungen an den
passiven Schallschutz:

u Ibereich MaRgeblicher erforderliches bewertetes
Larm?ege ereie AulRenlarmpegel Schalldammmalf der
gemaf DIN 4109 g1 o
La AuRenbauteile ” R’y res
Wohnraume Buroraume
B [dB] [dB]
I 61-65 35 30
v 66-70 40 35
\% 71-75 45 40

&) resultierendes Schallddmmmalf des gesamten Aul3enbauteils (Wéande, Fenster und Liftung

zusammen)
An AuB3enbauteile von Raumen, bei denen der eindringende Auf3enlarm aufgrund der in den Raumen

ausgelibten Tatigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden
keine Anforderungen gestellt.

2)

Die schalltechnischen Eigenschaften der Gesamtkonstruktion (Wand, Fenster,
Ldftung) mussen den Anforderungen des jeweiligen LArmpegelbereiches geniigen.

Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren ist die Eignung der fur die
AuRenbauteile der Gebdude gewahlten Konstruktionen nach den Kriterien der DIN
4109 nachzuweisen.
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Stadt Wedel, 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9b ,Mullerkamp*
Textliche Festsetzungen (Teil B) Stand: 13.11.2015

4.2

5.1

5.2

Zum Schutz der Nachtruhe sind im gesamten Plangeltungsbereich bei Neu-, Um- und
Ausbauten fir Schlaf- und Kinderzimmer schallgedammte Liftungen vorzusehen,
falls der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere geeignete, dem Stand
der Technik entsprechende Weise sichergestellt werden kann.

Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen
eines Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsé&chlichen Larmbelastung
geringere Anforderungen an den passiven Schallschutz resultieren.

Schutz von AuBenwohnbereichen

Bauliche Anlagen mit schitzenswerten Nutzungen, dessen Gebaudeseiten der
Rudolf-Breitscheid-StralRe zugewandt sind, sind innerhalb des Plangeltungsbereiches
geschlossen auszufihren (Ausschluss von AulRenwohnbereichen).
AuRenwohnbereiche sind im Schutz der Gebaude auf der larmabgewandten Seiten
grundsatzlich zuldssig. Die Ausflihrung von nicht beheizten Wintergarten oder
geschlossenen Loggien innerhalb dieses Abstandes ist generell zulassig.

Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen
eines Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsédchlichen Larmbelastung
geringere An-forderungen an den passiven Schallschutz resultieren.

Grunordnerische Festsetzungen gemall 8 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 u. 25
BauGB und 8 21 LNatSchG

Erhaltung von Baumen Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
gemal § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB

Zum Erhalt faunistischer Lebensraume und gebietspragender Ortsstrukturen sind die
in der Planzeichnung dargestellten Laubbaume dauerhaft zu erhalten und bei Abgang
gleichwertig zu ersetzen.

Die Gehdlzstrukturen zum Erhalt und zur Anpflanzung von Baumen, Strauchern und
sonstigen Bepflanzungen an der Grundstiicksgrenze sind zu sichern und wahlweise
zu erganzen. Bei Abgang sind Ersatzpflanzungen so vorzunehmen, dass der
Charakter der einfassenden Geholzstruktur insgesamt erhalten bleibt.

Gelandeaufthohungen oder Abgrabungen im Kronenbereich der B&ume sind
unzulassig.

Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
gemanR 8§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Zum Aufbau einer stral3enbegleitenden Grinstruktur sind entlang der 6stlichen
Grundstuicksgrenze sechs standortgerechte, grof3kronige Laubbdume in der Qualitat:
Hochstamm 3x verpflanzt 18-20cm Stammumfang jeweils auf einer mindestens 12m?
grol3en, offenen Vegetationsflache zu pflanzen.
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Textliche Festsetzungen (Teil B) Stand: 13.11.2015

5.3

5.4

C

Die Baumstandorte kénnen in Abstimmung mit der Stadt Wedel an die Erfordernisse
der ErschlieBungsplanung, jedoch in gleichméaligem Abstand zueinander, angepasst
werden.

Um den Grinflachencharakter des Innenhofs zu erhalten, sind mindestens drei
Obstgehdlze Qualitat: Hochstamm dreifach verpflanzt, Stammumfang 14 -16 cm zu
pflanzen.

Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu
ersetzen.

MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft gem.§8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Zum Erhalt des Grinflachencharakters und der Naturhaushaltsfunktionen sind die
nicht Uberbauten Flachen von Tiefgaragen mit einem mindestens 50 cm starken
durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und als Grinflache anzulegen.

Schutz des Boden- und Wasserhaushalts gem. 89 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Das auf den Privatgrundsticken anfallende Oberflachenwasser ist im maximal
mdoglichen Umfang auf den Grundstiicken zu versickern.

Im allgemeinen Wohngebiet sind befestigte Flachen, mit Ausnahme der Gehwege,
wasserdurchldssig auszufiihren. Die Belage durfen dabei einen maximalen
Abflussbeiwert von 0,6 nicht Uiberschreiten.

Hinweise

Folgende Hinweise werden im Textteil B gemacht:

Archaologische Funde

Sollten bei Erdarbeiten archdologische Funde oder Befunde auftreten, sind diese
gem. 8§ 15 DSchG S-H unveréndert an Ort und Stelle zu belassen. Die zustandige
untere Denkmalschutzbehdrde des Kreises Pinneberg ist unverzuglich zu
informieren, damit eine fachgerechte Dokumentation und Bergung durchgefihrt
werden kann.

DIN-Standards

Bei der DIN 4109 handelt es sich um die DIN Schallschutz im Hochbau,
Anforderungen und Nachweise aus November 1989. Alle Richtlinien und DIN-
Vorschriften, auf die in den Unterlagen zu dieser 2. Anderung des Bebauungsplanes
Nr. 9b ,Mullerkamp® hingewiesen wird, werden durch die Verwaltung zur Einsicht
bereitgehalten. Hierauf wird in der Bebauungsplanurkunde hingewiesen.
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Stadt Wedel, 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9b ,Mullerkamp*

Textliche Festsetzungen (Teil B)

Stand: 13.11.2015

BaumschutzmalRnahmen

Zum Erhalt der Geholze sind wahrend der Baudurchfiihrung, benachbart zum
jeweiligen Baufeld, BaumschutzmafRnahmen gemafd DIN 18920 und RAS-LG 4
durchzuftihren.

ArtenschutzmalRnahmen

Falls im Rahmen von BaumalRnahmen Baume beseitigt werden missen, ist vor der
Fallung zu prufen, ob die artenschutzrechtlichen Verbotsvorschriften des 8§ 44
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) fir besonders geschitzte Tierarten (z.B.
Vogel, Fledermause) eingehalten werden. Andernfalls sind beim Landesamt fir
Landwirtschaft, Umwelt und landliche Raume (LLUR) Ausnahmegenehmigungen
einzuholen. Hieraus kénnen sich besondere Beschrankungen/ Auflagen fir die
BaumalRnahmen ergeben (z.B. Regelung der Bauzeiten, Herstellung von
Ersatzquartieren).

Anpflanzung von grof3kronigen Baumen benachbart zur StralRe:
Acer platanoies Columnare (saulenférmiger Spitzahorn)

Acer campestre Elsrijk (Feld-Ahorn)
Quercus robur Fastigiata Koster (Sauleneiche)
Tilia cordata Rancho (Winterlinde)

groffkronige Baume und Obstbdume im Innenhof:

Obstbaume

(z.B. Apfel, Kirsche, Pflaume in Sorten)

Straucher fir freiwachsende Hecken im gesamten Wohngebiet:

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Crataegus laevigata
Euonymus europaeus
Ribes nigrum

Ribes rubrum

Rosa canina

Rosa rubiginosa
Sambucus nigra
Syringa vulgaris
Viburnum opulus

(Roter Hartriegel)

(Hasel)

(Eingriff. Weil3dorn)
(Zweigriff. Weilddorn)
(Pfaffenhiitchen)
(Schwarze Johannisbeere)
(Rote Johannisbeere)
(Gemeine Heckenrose)
(Wein-Rose)

(Schwarzer Holunder)
(Flieder)

(Gewdhnlicher Schneeball)

Heckenpflanzungen (Schnitthecken) im gesamten Wohngebiet:

Crataegus monogyna
Carpinus betulus
Acer campestre
Fagus sylvatica

(Eingriff. Weil3dorn)
(Hainbuche)
(Feldahorn)
(Rot-Buche)
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Begriindung zur 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9b ,,Miillerkamp*
fur das Gebiet westlich der Rudolf-Breitscheid Strafe
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Stand zum Satzungsbeschluss gemaf §10 (1) BauGB, November 2015

Auftragnehmer: Auftraggeber:

WIRSIND

ARCHITEKTEN & STADTPLANER

WRS Architekten & Stadtplaner GmbH Stadt Wedel
Markusstrape 7 Rathausplatz 3-5
20355 Hamburg 22880 Wedel

www.wirsind.net www.wedel.de



Stadt Wedel 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9b ,Miillerkamp”

INHALT
1 Allgemeines 4
1.1 PlANUNGSANIASS ...eveieteeieieeeteieeete e eetete et e s s seste st eseste s e et ass e e tessesassessasatassessssantesassansessssansassssansans 4
1.2 B ST ANASANAIYSE .ttt ere et saese b et e e be s eseebe s esa b e s esaebensenesessenebenseneesensens 4
1.2.1 Nutzungs- UNd FreiraumSIrUKEUN .. ettt et s e annan 4
1.2.2 AL LASTEN ettt ettt st et ettt b et et e et e be et et e et ese e aesesantesans 5
1.2.3 Orts- UNd LandSCRAftSDIl .o iiiiieireinieeenteetntseststeesesteeseeseestesesesseseessssesessesesassesesassesesassesans 5
1.3 Bebauungsplan der Innenentwicklung gemap § 13a BauGB ..., 6
2 Planungsrechtliche Rahmenbedingungen 7
2.1 Raumordnung und LandeSplanUNg ... ceeceeeeesteeseseeessesesssesesssssssssssessssssesssssesssssessssses 7
2.2 Vorbereitende BaulEitPlanUNG .ttt et et s e see e st seasesesssenans 7
2.3 Verbindliche BauleitplanUNQ.. ettt et e e e e ae e sesae e se st e e se st e e sa s nas 8
2.4 Planungsvorgaben Natur UNd UMWEIL ...ttt et esse s s seannas 9
2.4.1 LANASCNATESPIAN . ittt ettt e b e s e e b et e e be s esebesesssessesaesensesssersenssensensesensens 9
2.4.2 SChutZgebiete UNA —0DEKEE ...ttt ettt beneas 10
2.4.3 Prifung artenschutzrechtlicher Belange gemaf § 44 BNatschG...... e 10
2.5 Ubereinstimmung mit den planungsrechtlichen Rahmenbedingungen.........occeeeeeenee. 10
3 Ziele dieser Bebauungsplandnderung 1
3.1 ENEWICKIUNGSZIEIE ettt ettt st e s et s s s b e s s se e e b esassesesanansan 1l
3.2 ARLErNAtIVE STANUOITE ettt a e st st sbssssasasesasasasssnes 12
4 Festsetzungskonzept 13
4.1 Art der baulichen Nutzung: Allgemeines WOhNGeDIet .....ouoveeeeeeeieeeeeeceeeeee et 13
4.2 Maf3 der baulichen NUtZUNGQ UNd BAUWEISE c...eeueeveieeeeteeetetete ettt se st et saesaanan 13
4.3 Uberbaubare GrundsticKSTIECNEN. ...ttt sas s s s sasans 14
4.4 Stellplatze UNA TiefgarageN . ettt ettt st et s st esesaseseeaes 14
4.5 GrinplanerisChe FESISEIZUNGEN .. ettt ettt et aes 15
4.6 Immissionsschutzrechtliche FesStSEtZUNGEN .. et 15
4.6.1 Schutz des PlangeltungSherEICNS ... ettt ettt se s e esae e ssss e e nssesannns 15
4.6.2 Schutz von AUBENWONNDEIEICNEN......ee ettt ettt s et se e aes 16
4.7 HINW ISt teueteteeeteteerte ettt sttt s et st et s e st s et et s e e st e s et et e e st esesa st et asastesasasesasastesasanssasensesasensass 17
5 Grinplanerischer Fachbeitrag einschlieflich Artenschutz 19
5.1 ANIass UNd AUFGADENSTEIUNG .ottt se et se b e s sa b e s sa s neen 19
5.2 KUrzdarstellung der PlANUNG ...ttt et ste e eseste e esesse s e sesae et e s esassesaesansanas 19
5.2.1 Inhalt der 2. Anderung des BeDaUUNGSPIANES........ceeeeieveeeeeeeieieseeseseesssssssssssssssssssssassns 19
522 UDErgeordnete PIANUNG ... cceceececeeceeeeeeeeeeseeseessesesssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 20
53 Beschreibung und Bewertung der Bestandssituation ... 20
5.3.1 IMENSCIN ottt e ettt bsbs s e e sa e et st st ssssssssasasasasassssssasesesesesesesesesensnsssssssssssesasesases 20
53.2 Tiere, Pflanzen und biologiSChe VIEIFAll ...ttt ettt eae e 21
533 B OUBN ettt ettt et e et ettt be et se et Re st et eRe et e santetesenaete 24
534 WA SN cuiruienteetrterenenteetstesestesesestssesetesesessssesessesesentesessstesesentesesessesesensesestsesessnsesessssesesssesessssesasens 24
5.3.5 KIMI@ / LUF ettt ettt bbb s s et s s s s s s senanans 24
53.6 1= 0T £ o = ) i U T OO RO R R OTRTRO 24
5.3.7 KUIEUT = UNA SACNGUERT ettt ettt se b aese s e saesa b e sesasessesaesessenansans 25
54 Prifung artenschutzrechtlicher Belange (§ 44 BNatSChG) ....ooeeveveeeeveeeeeeeereeeeve e 25
5.4.1 Artenschutzrechtliche GruNAIAGEN .ttt ee e se e 25
5.4.2 Abschédtzung der Bedeutung der vorhandenen Habitatstrukturen fir die Fauna

UNGA FIOT@uuttiiiirteeinreetnieenteieestesesestesesestssesestssesessesesestesesessesesestssesessosesessssesessesesessssssessesessssssssessons 26
543 Auswirkungen auf die planungsrelevanten geschiitzten Arten/ Prifung des

Eintretens von VerbotstatbeStANAEN ...ttt 26
5.5 GIUNPIANUNG cteteteeeteteeeteteeetete e teteesteteestese e sesaesaesassesaesassesassantesansansessesassessesansansesansansesansanean 27
5.5.1 Zi€18 UNA GrUNGASELZE cucuiiieeeriririrtrisisiseeeeessssesssssssssssesesasassssssssssssssssssssesssssssssssssssssesesesessssssans 27
5.5.2 GrinplaneriSCRES KONZEPTE .. ettt se s s sebe s esa b ese e se s esasnenees 27

WRS ARCHITEKTEN & STADTPLANER Seite 2 von 35 Stand: 13.11.2015



Stadt Wedel

2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9b ,Miillerkamp*

5.6 Erlduterung und Begrindung der zeichnerischen textlichen
grinplanerisChen FESESELZUNGEN ... ettt e 29
6 ErschlieBung des Geldndes 30
7 Ver-und Entsorgung 30
7.1 E N W ASSEIUNG .ttt ettt e et es e e st ese et e sesa s e e se st esassssasasssasansssasenenss 30
7.2 DA o] = 11T o T=TSY = 1 6 o LU o OOV UTUUURUTUR 30
7.3 BlaANASCRULZ ettt ettt e s e b ebesbeessessessessesbesbesssessessensensensansensesssonnen 31
7.4 VI SOTQUNGSANIAGEN. o cuieteeeieteetetereee e eestesessetesesstesesste e s sesesssesassssesessstesessssesessssasenssesessssesanens 31
8 Immissionsschutz 32
8.1 AL GEIMEINES e eeteteeteteeete e te et e e e e e te st e e te st e e ba b essesa st e s ta st essesantesaasantessesansassasantansesantansasansaneas 32
8.2 N BTKENTSIAIN oottt ettt e ese e e sesae e bessessesessesaesessessesassessesensersessrsessessrsersesersensesssennen 32
9 Fldchen- und Kostenbilanz 33
9.1 FIBCREN .ttt ettt et e e se st e s e s e b e e ese b e aebe b esaese s e s ese b essesassessesensensesersensesersensesensenes 33
9.2 KOSTENM ettt ettt et et e st b e ae e b e se s b e bessebassesaebassessessssensessesessesssersessesersersesersersesersensans 33
10 Anlagen 34
1 Gutachten 34
12 Grundlagen 35
WRS ARCHITEKTEN & STADTPLANER Seite 3 von 35 Stand: 13.11.2015



Stadt Wedel 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9b ,Miillerkamp”

1 ALLGEMEINES

Grundlage dieser 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9b ,Miillerkamp" ist das Baugesetz-
buch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. | S.
2414), das durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBI. | S. 1722) geandert
worden ist. Die Bebauungsplananderung wird aus dem wirksamen Flachennutzungsplan der
Stadt Wedel entwickelt.

1.1 Planungsanlass

Die Stadt Wedel strebt eine Nachverdichtung in zentraler Lage an, um den ortlichen Bedar-
fen an Wohnraum gerecht zu werden und sich als attraktiver Wohnstandort in der Nahe von
Hamburg weiter zu entwickeln. Dabei sollen, mit Blick auf den demografischen Wandel, ver-
starkt Wohnformen des Geschosswohnungsbaus realisiert werden. Mit der Aufstellung der 2.
Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9b ,Miillerkamp" sollen die Voraussetzungen fiir Nach-
verdichtungsmadglichkeiten geschaffen werden.

Das Plangrundstick umfasst flnf dreigeschossige Zeilenbauten die ausschlieflich dem
Wohnen dienen. So sollen die beiden Zeilen entlang der Rudolf-Breitscheid Strape aufge-
stockt oder durch neue moderne Zeilen mit einem Vollgeschoss mehr ersetzt werden. Die
Ubrige Zeilenbebauung im Plangebiet soll erhalten und ebenfalls um ein weiteres Vollge-
schoss erhdht werden. Die stddtebauliche Einflgung in die Umgebung wird hierbei gewéhr-
leistet.

Im Bebauungsplan Nr. 9b ,,Millerkamp” ist die Flache bereits als ,,Allgemeines Wohngebiet"
ausgewiesen, so dass die Errichtung der Wohnhduser mdoglich ist. Der Bebauungsplan ist
dahingehend zu dandern, dass das Ma[3 der baulichen Nutzung sowie die tUberbaubare Grund-
stlicksflache bedarfsorientiert anzupassen sind.

1.2 Bestandsanalyse

Das Plangebiet liegt dstlich des Stadtzentrums in einer mittleren Entfernung von 700 m
Luftlinie zur Stadtmitte (Rathaus/Bahnhof). Die 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9b
~Millerkamp" wird aufgestellt westlich der Rudolf-Breitscheid Strape und sldlich der Be-
bauung an der StraPBe Rosengarten (B431). Sidlich und Westlich des Plangebietes befinden
sich bebaute Wohnbaugrundstiicke mit einer zwei- bis dreigeschossigen Zeilenbebauung. Im
Osten grenzt das Plangebiet direkt an die Rudolf-Breitscheid Strape dort befinden sich
zweigeschossige Zeilenbauten mit Wohnnutzung und im Norden befinden sich Einzelhduser,
die an die Strape ,Rosengarten” grenzen.

1.2.1  Nutzungs- und Freiraumstruktur

Das Plangebiet besteht aus einem bereits bebauten Wohnbaugrundstiick mit einer dreige-
schossigen Zeilenbebauung. Die finf Gebdude sind von Rasenflachen mit lockeren Baum-
und Strauchgruppen umgeben. Dieses schafft einen gartenartigen Charakter und pragt zu-
sammen mit dem grundstickstrennenden Grin das Gebiet.
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Stadt Wedel 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9b ,Miillerkamp”
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Abbildung 1: Luftbildaufnahme des Plangebietes (Quelle: Google Maps)

1.2.2 Altlasten

Altlastenstandorte oder Altlastenverdachtsflachen sind im Geltungsbereich dieser Bebau-
ungsplandnderung nicht bekannt. Hinweise auf Altlasten aus friheren Nutzungen liegen
nicht vor.

Ergeben sich bei Sondierungsarbeiten und/oder Erdarbeiten Hinweise auf Bodenverunreini-
gungen, schadliche Bodenveranderungen und/oder eine Altlast, so ist dieses der unteren
Bodenschutzbehdrde des Kreises Pinneberg (Hr. Krause, Tel. 04121 4502 2286,
r.krause@kreis-pinneberg.de) unverziglich nach § 2 des Landes-Bodenschutzgesetzes mit-
zuteilen, so dass Mapnahmen zur Gefahrermittlung und/oder Gefahrenabwehr nach dem
Bodenschutzrecht eingeleitet werden kénnen.

1.2.3  Orts- und Landschaftsbild

Das derzeitige Erscheinungsbild der Umgebung des Plangebietes ist zum Grofteil durch
Wohnbebauung gepréagt. Die Bebauung 6stlich, stdlich und westlich zeichnet sich durch
mehrgeschossige Zeilenbauten aus, nordlich befinden sich Gberwiegend Einfamilienhduser.
Vereinzelte Nahversorger, bspw. eine Apotheke, sind in den Wohngebieten angesiedelt. Eine
zukilnftige ErschlieBung des Plangebiets wiirde aufgrund vorhandener Verkehrswege keinen
Eingriff in bestehende, umliegende Strukturen bedeuten (Erschliefung Uber Rudolf-
Breitscheid Strafe).
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Stadt Wedel 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9b ,Miillerkamp”

1.3 Bebauungsplan der Innenentwicklung gemdp § 13a BauGB

Die im Plangebiet zuldssige Grundflache im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO liegt weit unter-
halb von 20.000 gm. Es werden bzw. wurden keine weiteren Bebauungspldne in einem en-
gen sachlichen, raumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt, deren Grundflachen
mit zu berilcksichtigen waren. Daher handelt es sich bei dem hier angestrebten Bebauungs-
plan um eine Planung im Innenbereich gem. § 13a BauGB. Das Plangebiet ist durch den Be-
bauungsplan Nr. 9b ,,MUllerkamp" bereits planrechtlich gesichert.

Um Abwagungsmaterial zur Beurteilung der Umweltbelange zu erhalten, wurde eine allge-
meine Vorprifung des Einzelfalls gemdaf UVPG verfasst. In dem in Kapitel 5 dargestellten
Grinplanerischen Fachbeitrag wird der Bestand beschrieben und bewertet. Vorschldge fur
Festsetzungen zur Ubernahme in den Bebauungsplan 9b ,Miillerkamp*, 2. Anderung werden
im Kapitel 4 dargestellt.

Durch die getroffenen Festsetzungen zum Erhalt wertvoller Strukturen sowie zu bericksich-
tigende Vermeidungsmapnahmen sind durch die Umsetzung der 2. Anderung des B-Plans
Nr. 9b ,Millerkamp” keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen zu erwarten.

Von der Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB,
von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informatio-
nen verflgbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erkldrung nach § 6 Abs. 5 Satz 3
und § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen; § 4c BauGB ist nicht anzuwenden.

Eine Anderung bzw. Berichtigung des Flachennutzungsplanes ist nicht erforderlich.
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Stadt Wedel 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9b ,Miillerkamp”

2 PLANUNGSRECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

2.1 Raumordnung und Landesplanung

Der Landesentwicklungsplan Schleswig Holstein 2010 (LEP) schafft auf Landesebene die
raumlichen Voraussetzungen fir eine zukunftsorientierte stdadtebauliche Entwicklung.
Grundlegendes Ziel der Landesregierung (1998) ist es, Wachstum zu schaffen und gleichzei-
tig die Lebensqualitat der Menschen zu verbessern. Die Raumordnung hat dabei die Aufga-
be, die vielfdltigen und teilweise konkurrierenden Nutzungsanspriche an den Raum zu ko-
ordinieren sowie Gestaltungs- und Ermessensspielrdume im Sinne dieser Ziele zu nutzen.

Im Landesentwicklungsplan ist die Stadt Wedel als Mittelzentrum im Verdichtungsraum dar-
gestellt und wird dem siedlungsstrukturellen Ordnungsraum Hamburg zugeordnet. Die Ord-
nungsraume sollen als Schwerpunktraume der wirtschaftlichen und baulichen Entwicklung
im Land gestarkt werden und dadurch auch Entwicklungsimpulse fir die ldndlichen Raume
geben. Die Siedlungsentwicklung in den Ordnungsraumen erfolgt vorrangig auf den Sied-
lungsachsen, die im LEP als Grundrichtung dargestellt werden und im Regionalplan gebiets-
scharf darzustellen sind.

Die Stadt Wedel bildet mit ihrer zentraldrtlichen Funktion des Mittelzentrums einen Schwer-
punkt der Wohnungsbauentwicklung. Daher sollen hier Uber den &rtlichen Bedarf hinaus
Wohnbauflachen zur Verfigung gestellt werden, um zur Deckung des regionalen Bedarfs
beizutragen (dezentrale Konzentration). Aktuelle regionale Wohnungsbedarfsprognosen
sind fur den Umfang zugrunde zu legen, die Innenentwicklung hat Vorrang vor der Aufen-
entwicklung und es sind vorrangig neue Wohnungen auf bereits erschlossenen Flachen zu
errichten.

Das Regionale Entwicklungskonzept 2000 der Metropolregion Hamburg (REK 2000) formu-
liert flr die Metropolregion ein gemeinsames raumliches Leitbild einer axialen Entwicklung,
Zentraler Orte sowie Entwicklungs- und Entlastungsorte und dem Prinzip der innerregiona-
len Vernetzung. Die Stadt Wedel wird dabei dem Ordnungsraum Hamburg und dem Verdich-
tungsraum zugeordnet. In Fortsetzung Hamburger Entwicklungsachsen bildet die Stadt We-
del den Endpunkt der Entwicklungsachse.

In der Fortschreibung des Regionalplanes flir den Planungsraum | 1998 Schleswig-Holstein
Sud (RROPI) wird die Stadt Wedel als Mittelzentrum im Verdichtungsraum dargestellt. Als
dringliches Ziel fur die Stadt Wedel wird die Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbegebiete
formuliert. Dabei kann die weitere Siedlungsentwicklung nur nérdlich der Wedeler Au auf
dem Geestriicken stattfinden, die gliedernde Grinzdsur des Autales und eine weitere bauli-
che Nutzung des landschaftspragenden Geesthanges (B 431) sollen vermieden werden. In
Fortsetzung der innerstadtischen Elbachse ist Wedel als gut ausgestatteter, duperer Ach-
senschwerpunkt weiterzuentwickeln.

2.2 Vorbereitende Bauleitplanung

Im wirksamen Flachennutzungsplan (FNP) der Stadt Wedel ist das Plangebiet bereits als
Wohnbauflache dargestellt und die Rudolf-Breitscheid-Straf3e als ,,iberértliche und &értliche
Hauptverkehrsstrape”. Die Bebauungsplandnderung kann somit aus dem wirksamen Fl&-
chennutzungsplan entwickelt werden.
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Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Flachennutzungsplan

2.3  Verbindliche Bauleitplanung

Flr das Plangebiet existiert eine verbindliche Bauleitplanung. Der Bebauungsplan Nr. 9b
~Millerkamp* wurde im Jahr 1997 rechtskraftig und setzt fir den Geltungsbereich ein All-
gemeines Wohngebiet fest. Das festgesetzte Ma der baulichen Nutzung schrankt eine
Uberplanung des Plangebietes ein und stimmt nicht mehr mit den planerischen Zielen der
Stadt Wedel Uberein.

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 9b ,Millerkamp”
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Stadt Wedel 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9b ,Miillerkamp”

Der Bebauungsplan 9a ,Kreuzung Rissener/Rudolf-Breitscheid-Strale“ wurde 1986 aufge-
stellt, grenzt nérdlich an das Plangebiet der 2. Anderung des Bebauungsplanes 9b ,Miiller-
kamp“ an und setzt Allgemeines Wohngebiet fest. Die Baugrenzen sind so gestaltet, dass
Einzelbaukdrper zu errichten sind (2.-Reihe-Bebauung).
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Abbildung 4: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 9a ,Kreuzung Rissener/Rudolf-Breitscheid-Strape"

2.4 Planungsvorgaben Natur und Umwelt
2.4.1 Landschaftsplan

Der Landschaftsplan der Stadt Wedel stellt das Plangebiet analog zum Flachennutzungsplan
als ,Wohngebiet” bzw. die Rudolf-Breitscheid-Strafie als ,Strafenverkehrsflache” dar.
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Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Landschaftsplan
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Stadt Wedel 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9b ,Miillerkamp”

2.4.2 Schutzgebiete und -objekte

Etwa 400 m nordlich des Geltungsbereiches befinden sich entlang der Wedeler Au das FFH-
Gebiet ,,Schleswig-Holsteinisches Elbestuar und angrenzende Flachen" sowie das Land-
schaftsschutzgebiet ,,Holmer Sandberge und Moorbereiche”. Zwischen dem Geltungsbereich
und den Schutzgebieten liegt die B431.

2.4.3 Prifung artenschutzrechtlicher Belange gemap § 44 BNatschG

Die im Grilnplanerischen Fachbeitrag dargestellte Prifung der artenschutzrechtlichen Be-
lange (siehe Kapitel 5) zeigt, dass durch die Anderung des Bebauungsplans Nr. 9b ,Miiller-
kamp' keine Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG ausgeldst werden.

2.5 Ubereinstimmung mit den planungsrechtlichen Rahmenbedingungen

Die Ziele dieser 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9b ,Miillerkamp" stehen den Zielen
und inhaltlichen Vorgaben der Raumordnung, Wachstum zu schaffen und gleichzeitig die
Lebensqualitat der Menschen zu verbessern, nicht entgegen. Im Rahmen des Verfahrens
werden die Planungsinhalte im Wege der Beteiligung der Nachbargemeinden gemap § 4
Abs. 2 BauGB interkommunal abgestimmt.

Auf Grund der derzeitig vorhandenen Teilversiegelung hat das Plangebiet aktuell durch-
schnittlich mittlere Bedeutung fir alle Naturhaushaltsfunktionen.
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Stadt Wedel 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9b ,Miillerkamp”

3 ZIELE DIESER BEBAUUNGSPLANANDERUNG

3.1 Entwicklungsziele

Da der Bedarf an Wohnraum in der Stadt Wedel weiter steigt beabsichtigt der Eigentimer
auf seinem bereits bebauten Grundstiick weiteren Wohnraum zu schaffen. Mit der Aufstel-
lung der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9b ,,Miillerkamp* sollen die rechtlichen Vo-
raussetzungen fir die Verdichtungsmdglichkeiten (Aufstockung) auf bereits bebauter Fla-
che geschaffen werden in dem das zuldssige Maf3 der baulichen Nutzung angehoben wird.

W\ B

Abbildung 6: Stadtebaulicher Funktionsplan
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Stadt Wedel 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9b ,Miillerkamp”

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein bereits mit finf Zeilen bebautes Grundstlick an
der Rudolf-Breitscheid Strape. Die Gebdude 1 und 2 (entlang der Rudolf-Breitscheid-Strafe)
entsprechen auf Grund ihrer kleinen Grundrisse und der LaubengangerschlieBung nicht
mehr der Nachfrage am Markt. Daher ist hier eine hohe Fluktuation zu verzeichnen. Die bei-
den Zeilen sollen durch zwei moderne viergeschossige Zeilen (plus Staffel) ersetzt werden.
Dabei soll die unterhalb dieser Gebdude befindliche Tiefgarage (68 Stellpldtze im Bestand)
erhalten und nach Westen erweitert werden.

Die Zeilen 3, 4 und 5 mit aktuell drei Vollgeschossen sollen um ein weiteres Vollgeschoss,
die Zeilen 3 und 4 zusatzlich auch um ein Staffelgeschoss erhdht werden.

Der gartendhnliche Charakter des Innenhofes soll beibehalten und der Spielplatz im nord-
westlichen Bereich des Plangebietes erhalten werden. Aus diesem Grund sollen auch die
Aufstellflachen fir die Feuerwehr mit Schotterrasen angelegt werden. Oberirdische Stell-
platze sind im Innenhof weiterhin unerwlinscht. Sie werden jedoch so lange bendtigt, bis die
Tiefgarage vergrépert wurde.

Im Rahmen der Aufstockung erfolgt auch eine Neuordnung des privaten Aufenraumes, im
Zuge dessen ausreichend Fahrradstellpldtze vorgesehen werden.

Durch die Aufstockung wird die Belichtung innerhalb und auperhalb des Plangebietes durch
Verschattung nicht wesentlich beeintréchtigt, gemap DIN 5034 (Tageslicht in Innenrdumen)
sind alle Wohnungen ausreichend belichtet.

3.2 Alternative Standorte

Bei dem Planvorhaben handelt es sich um die Aufstockung bestehender Wohngebdude eines
bebauten Grundstilicks. Aus diesem Grund sind keine alternativen Standorte geprift worden.
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Stadt Wedel 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9b ,Miillerkamp”

4 FESTSETZUNGSKONZEPT
4.1 Art der baulichen Nutzung: Allgemeines Wohngebiet

Die bebaubaren Flichen des Anderungsbereiches werden, entsprechend den Festsetzungen
des Bebauungsplanes Nr. 9b ,Millerkamp®, als Allgemeines Wohngebiet gemap § 4 BauNVvVO
festgesetzt und dienen vorwiegend dem Wohnen.

Die gemap § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen wirden die Erschlie-
Bung des Gebietes Uberlasten und den Charakter des Plangebietes als Wohnstandort storen.
Gemap § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO werden diese flr das Plangebiet deshalb ausgeschlossen.
Der Ausschluss erfolgt auch vor dem Hintergrund der (von diesen Betrieben ausgehenden)
Immissionsbelastungen fur die Wohnnutzung.

4.2  Map der baulichen Nutzung und Bauweise

Der bereits genannte Charakter des verdichteten Wohnens soll starker als bisher planungs-
rechtlich moéglich entwickelt werden.

Es ist daher die Erhéhung der im Bebauungsplan Nr. 9b ,Millerkamp’ bereits festgesetzten
Grund- und Geschofflachenzahl sowie der maximal zuldssigen Anzahl der Vollgeschosse
vorgesehen.

Grundflachenzahl (GRZ)

Das Map der baulichen Nutzung wird zundchst durch die Grundfldachenzahl (GRZ) bestimmt.
Die Grundflachenzahl gibt an, wie viele Quadratmeter Grundflache je Quadratmeter Grund-
stlicksflache zuldssig sind. Die Begrenzung der Uberbaubaren Grundstlcksflache soll ver-
hindern, dass Uberplante Flachen Gbermapig versiegelt werden.

Die Uberplanung der Fldche soll zur Aufstockung der bereits vorhandenen Nutzung fiihren.
Die bislang im B-Plan bislang festgesetzte GRZ von 0,3 reicht nicht aus, um die Aufstockung
zu ermdglichen, es wird eine GRZ von 0,35 bendtigt. Trotzdem wird fiir die 2. Anderung des
Bebauungsplanes Nr. 9b ,,Millerkamp”, gemaf § 17 BauNVO, die fir ein Allgemeines Wohn-
gebiet maximale GRZ von 0,4 nicht ausgeschdpft. Die GRZ wird auf 0,35 beschrankt.

Da eine Tiefgarage zur Deckung des Stellplatzbedarfes erforderlich ist, darf die GRZ fir Ne-
bengebdude und Tiefgaragen oder sonstige befestigte Flachen (bspw. Wege) Uberschritten
werden.

Die Uberschreitung der GRZ wird im § 17 Abs. 2 BauNVO geregelt und besagt dass die Ober-
grenze der GRZ aus stadtebaulichen Griinden iberschritten werden kann, wenn die Uber-
schreitung durch Mapnahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass die allge-
meinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhdltnisse nicht beeintrachtigt wer-
den und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Geschossflachenzahl (GFZ)

Die Geschossflachenzahl gibt das Verhdltnis der gesamten Geschossflache aller Vollge-
schosse der baulichen Anlagen auf einem Grundstlick zu der Flache des Baugrundstlcks an.

Die bislang im B-Plan festgesetzte GFZ von 0,6 spiegelt nicht die tatsdchliche Situation auf
dem Grundstick wieder. Die GFZ betrdgt heute 0,85. Die geplante Aufstockung der Gebdude
um ein Vollgeschoss ergibt eine GFZ von bis zu 1,19.

Im gesamten Plangebiet wird eine GFZ von 1,2 festgesetzt. Auch hier werden die Obergren-
zen gemadf §17 BauNVO eingehalten.
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Geschossigkeit

Der Bebauungsplan Nr. 9b ,Mlllerkamp” setzt eine Geschossigkeit fest, hier wird diese al-
lerdings auf drei Vollgeschosse beschrankt. Die 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9b
.Millerkamp* soll Verdichtungsmdéglichkeiten durch Aufstockung auf bereits bebauten Fla-
chen schaffen, um der Deckung des dringenden Bedarfs an Wohnungen in der Stadt Wedel
entgegen zu wirken. Somit wird die Geschossigkeit in der 2. Anderung auf vier Vollgeschos-
se festgesetzt.

Héhenbegrenzung der Gebdude

Damit sich der Neubau in die Nachbarschaft einflgt, wird eine maximale Gebdudehdhe (GH)
festgesetzt. Im Plangebiet ist somit bei dem Gebdude 5 eine maximale Gebdudehdhe bis
13,5 m und bei den restlichen bis 16,5 m zuldssig. Damit ist bei dem Gebdude 5 bei vier Voll-
geschossen ein Staffelgeschoss ausgeschlossen.

Bezugspunkt fir die festgesetzte Hohe ist die Oberkante des Gehweges des zugehdrigen
Strapenabschnittes. Diese Festsetzung soll gewahrleisten, dass die Topographie des Plan-
gebietes bei dem Bau des Gebdudes berlicksichtigt wird und lediglich in einem unvermeidli-
chen Maf3e Erdbewegung erfolgt.

Bauweise

Die Bauweise wird als offene Bauweise festgesetzt. In der offenen Bauweise werden die Ge-
bdaude mit seitlichem Grenzabstand als Einzelhduser, Doppelhduser oder Hausgruppen er-
richtet. Die Lange der Hausformen darf hochstens 50 m betragen. Mit dieser Festsetzung ist
gewadhrleistet, dass sich die heutige stadtebauliche Struktur mit finf Einzelbaukdrpern nicht
verandert.

4.3 Uberbaubare Grundstiicksfldchen

Die Uberbaubaren Grundsticksfldchen sind durch Baugrenzen festgelegt. Diese sind so ge-
schnitten, dass das Plangebiet gut bebaubar ist und die zuldssige Grundfldche auch inner-
halb des Baufensters realisiert werden kann.

Die Baugrenzen sind an die Bestandsgebdude angepasst. Die Tiefe von 15 m ermdglicht bei
den Neubauten flexible Grundrisse. Der Innenhof wird von der Bebauung auch weiterhin
freigehalten.

Nebenanlagen dirfen nur innerhalb der Baugrenzen errichtet werden. Alle zur Erschliefung
notwendigen, befestigten Flachen wie bspw. Wegeflachen oder Flachen fir Zufahrten zu den
Tiefgaragen sind davon ausgenommen und ddrfen auch auferhalb der Baugrenzen errichtet
werden.

4.4  Stellplatze und Tiefgaragen

In dem Plangebiet sind private Stellpldtze nur in Tiefgaragen zuldssig. In dem Bebauungs-
plan ist eine Umgrenzung von Flachen fir eine Tiefgarage auperhalb der lberbaubaren
Grundsticksflache mit einer Gréfe von ca. 1.900 gm festgesetzt. Aufgrund des voraussicht-
lichen Stellplatzbedarfs ist es stadtebaulich erforderlich, dass die Grundflachenzahl fiir den
Bau von Tiefgaragen (inkl. Zufahrten) um 50% Uberschritten werden darf.
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4.5  Griinplanerische Festsetzungen

Die vier im Innenbereich des Plangebietes bislang zur Erhaltung festgesetzten Baume wer-
den zukinftig nicht mehr im Bebauungsplan festgesetzt. Zwei der vier Bdume sind bereits
heute nicht mehr vorhanden, der westliche Laubbaum ist aus landschaftspflegerischer Sicht
nicht zwingend erhaltungswirdig und die dstlich davon befindliche Rotbuche ist durch die
Baumschutzsatzung der Stadt Wedel geschuitzt.

Erhaltung von Baumen Stréuchern und sonstigen Bepflanzungen

Zum Erhalt faunistischer Lebensraume und gebietspragender Ortsstrukturen sind die in der
Planzeichnung dargestellten Laubbdume dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig
zu ersetzen.

Die Gehdlzstrukturen zum Erhalt und zur Anpflanzung von Baumen, Strduchern und sonsti-
gen Bepflanzungen an der Grundstlicksgrenze sind zu sichern und wahlweise zu erganzen.
Bei Abgang sind Ersatzpflanzungen so vorzunehmen, dass der Charakter der einfassenden
Gehdlzstruktur insgesamt erhalten bleibt.

Gelandeaufhéhungen oder Abgrabungen im Kronenbereich der Baume sind unzuldssig.
Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

Zum Aufbau einer strafenbegleitenden Grinstruktur sind entlang der &stlichen Grund-
stlicksgrenze sechs standortgerechte, gropkronige Laubbdume in der Qualitat: Hochstamm
3x verpflanzt 18-20 cm Stammumfang jeweils auf einer mindestens 12 gm grofen, offenen
Vegetationsflache zu pflanzen (s. Kapitel 4.7 Hinweise). Die Baumstandorte kénnen in Ab-
stimmung mit der Stadt Wedel an die Erfordernisse der Erschliefungsplanung, jedoch in
gleichmapigem Abstand zueinander, angepasst werden.

Die Baumstandorte kdnnen in Abstimmung mit der Stadt Wedel an die Erfordernisse der
ErschlieBungsplanung, jedoch in gleichmdf3igem Abstand zueinander, angepasst werden.

Um den Grunflachencharakter des in der Planzeichnung mit der Ziffer 1 gekennzeichneten
Innenhofs zu erhalten (s. Anlage: Karte 2), sind mindestens drei Obstgehdlze Qualitat: Hoch-
stamm dreifach verpflanzt, Stammumfang 14 -16 cm, zu pflanzen.

Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.
MapBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Zum Erhalt des Griunflachencharakters und der Naturhaushaltsfunktionen sind die nicht
Uberbauten Fldchen von Tiefgaragen mit einem mindestens 50 cm starken durchwurzelba-
ren Substrataufbau zu versehen und als Grinfldche anzulegen.

Schutz des Boden- und Wasserhaushalts

Das auf den Privatgrundstiicken anfallende Oberflachenwasser ist, sofern mdglich, im ma-
ximal mdglichen Umfang auf den Grundstiicken zu versickern.

Im allgemeinen Wohngebiet sind befestigte Flachen, mit Ausnahme der Gehwege, wasser-
durchldssig auszufiihren. Die Beldge dirfen dabei einen maximalen Abflussbeiwert von 0,6
nicht Gberschreiten.

4.6 Immissionsschutzrechtliche Festsetzungen

Die Stadt Wedel verfolgt das Ziel durch Nachverdichtung zusatzlichen Wohnraum zu schaf-
fen. Dies soll durch Aufstockung der Bestandsgebdude erfolgen. Auf Grund dieser Tatsache
ist die stadtebauliche Grundordnung im Plangebiet bereits im Bestand definiert. Aktive
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Schutzmafinahmen an der Larmquelle sind aus Belegenheitsgrinden somit nicht maéglich.
Durch passiven Schallschutz an den Wohngebduden ist die Minderung der Schallimmissio-
nen sicherzustellen, um gesunde Wohnverhaltnisse zu gewahrleisten.

4.6.1 Schutz des Plangeltungsbereichs

Zum Schutz der Wohnnutzungen vor Verkehrslarm werden bei Neu-, Um- und Ausbauten
Larmpegelbereiche nach DIN 4109, Schallschutz im Hochbau festgesetzt. Innerhalb des
Plangeltungsbereiches gelten Larmpegelbereiche lll bis V. Die Abstdande der jeweils gelten-
den Larmpegelbereiche sind in Anlage A 4 zu entnehmen.

Die Festsetzungen gelten fir die der Strape Rudolf-Breitscheid-Strape zugewandten Gebau-
de- und Seitenfronten. Fur Rickfronten gelten um eine Stufe niedrigere Larmpegelbereiche.

Den genannten Larmpegelbereichen entsprechen folgende Anforderungen an den passiven
Schallschutz:

Larmpegelbereich Mapgeblicher erforderliches bewertetes Schallddmmmaf
nach DIN 4109 Aupenldrmpegel La der Aupenbauteile "R", s
Wohnraume Birordume ?
dBA) [dB] [dB]
[l 61-65 35 30
vV 66-70 40 35
Vv 7-75 45 40

resultierendes Schallddmmmap des gesamten AuPenbauteils (Wande, Fenster und Liftung zusammen)

2 An Aufenbauteile von Rdumen, bei denen der eindringende Aufenlarm aufgrund der in den Rdumen ausge-

Ubten Tatigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderun-
gen gestellt.

Die schalltechnischen Eigenschaften der Gesamtkonstruktion (Wand, Fenster, Liftung) mis-
sen den Anforderungen des jeweiligen Larmpegelbereiches genligen.

Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren ist die Eignung der fir die Auffenbauteile der
Gebdude gewdhlten Konstruktionen nach den Kriterien der DIN 4109 nachzuweisen.

Zum Schutz der Nachtruhe sind im gesamten Plangeltungsbereich bei Neu-, Um- und Aus-
bauten flir Schlaf- und Kinderzimmer schallgedéammte Liftungen vorzusehen, falls der not-
wendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere geeignete, dem Stand der Technik ent-
sprechende Weise sichergestellt werden kann.

Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines
Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsdchlichen Larmbelastung geringere An-
forderungen an den passiven Schallschutz resultieren.

4.6.2 Schutz von Aufenwohnbereichen

Bauliche Anlagen mit schitzenswerten Nutzungen, dessen Gebdudeseiten der Rudolf-
Breitscheid-Straffe zugewandt sind, sind innerhalb des Plangeltungsbereiches geschlossen
auszuftuhren (Ausschluss von Aufenwohnbereichen). Aufenwohnbereiche sind im Schutz
der Gebdude auf der larmabgewandten Seiten grundsatzlich zuldssig. Die Ausflihrung von
nicht beheizten Wintergarten oder geschlossenen Loggien innerhalb dieses Abstandes ist
generell zulassig.

Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines
Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsdchlichen Larmbelastung geringere An-
forderungen an den passiven Schallschutz resultieren.
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4.7 Hinweise
Folgende Hinweise werden im Textteil B gemacht:
Archdologische Funde

Sollten bei Erdarbeiten archdologische Funde oder Befunde auftreten, sind diese gemaf
§ 15 DSchG S-H unverandert an Ort und Stelle zu belassen. Die zustdandige untere Denkmal-
schutzbehdrde des Kreises Pinneberg ist unverziglich zu informieren, damit eine fachge-
rechte Dokumentation und Bergung durchgefihrt werden kann.

DIN-Standards

Bei der DIN 4109 handelt es sich um die DIN Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und
Nachweise aus November 1989.

Alle Richtlinien und DIN-Vorschriften, auf die in den Unterlagen zu dieser 2. Anderung des
Bebauungsplanes Nr. 9b ,Millerkamp" hingewiesen wird, werden durch die Verwaltung zur
Einsicht bereitgehalten. Hierauf wird in der Bebauungsplanurkunde hingewiesen.

Baumschutzmanahmen

Zum Erhalt der Gehélze sind wahrend der Baudurchfihrung, benachbart zum jeweiligen
Baufeld, Baumschutzmapnahmen gemdf DIN 18920 und RAS-LG 4 durchzufihren.

Artenschutzmafinahmen

Falls im Rahmen von BaumaPBnahmen Bdume beseitigt werden mussen, ist vor der Féllung
zu prufen, ob die artenschutzrechtlichen Verbotsvorschriften des & 44 Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) flir besonders geschitzte Tierarten (z.B. Végel, Fledermause) eingehal-
ten werden. Andernfalls sind beim Landesamt fur Landwirtschaft, Umwelt und landliche
Rdaume (LLUR) Ausnahmegenehmigungen einzuholen. Hieraus kénnen sich besondere Be-
schrankungen/ Auflagen fir die Baumapnahmen ergeben (z.B. Regelung der Bauzeiten,
Herstellung von Ersatzquartieren).

Sicherzustellen ist dabei auch die Durchfiihrung der Rodung von Gehdlzen auferhalb der
Brutzeit der Gehdlzfreibriter gemaf3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zwischen dem 30.09. und
dem 01.03..

Empfehlung heimischer Baum- und Straucharten

Anpflanzung von grokronigen Baumen benachbart zur StraBe:

Acer platanoies Columnare (sdulenf. Spitzaho.)  Acer campestre Elsrijk (Feld-Ahorn)
Quercus robur Fastigiata Koster(Sauleneiche) Tilia cordata Rancho (Winterlinde)

Obstbdume im Innenhof:

Obstbdume (z.B. Apfel, Kirsche, Pflaume in Sorten)

Straucher fir freiwachsende Hecken im gesamten Wohngebiet:

Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) Corylus avellana (Hasel)

Crataegus monogyna (Eingriff. Weif3dorn) Crataequs laevigata (Zweigriff. Weif3dorn)
Euonymus europaeus (Pfaffenhltchen) Ribes nigrum (Schwarze Johannisbeere)
Ribes rubrum (Rote Johannisbeere) Rosa canina (Gemeine Heckenrose)

Rosa rubiginosa (Wein-Rose) Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)
Syringa vulgaris (Flieder) Viburnum opulus (Gewdéhnl. Schneeball)
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Heckenpflanzungen (Schnitthecken) im gesamten Wohngebiet:

Crataegus monogyna (Eingriff. Weif3dorn) Carpinus betulus (Hainbuche)

Acer campestre (Feldahorn) Fagus sylvatica (Rot-Buche)
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5 GRUNPLANERISCHER FACHBEITRAG EINSCHLIEBLICH
ARTENSCHUTZ

5.1 Anlass und Aufgabenstellung

Um eine Nachverdichtung eines allgemeinen Wohngebietes zu ermdglichen, plant die Stadt
Wedel, fir das Gebiet westlich der Rudolf-Breitscheid-Str. (Flurstiick 18/3) den Bebauungs-
plan Nr. 9b ,Millerkamp” zu andern. Hierdurch wird die Voraussetzung flir maximal ca. 36
zuséatzliche Wohneinheiten geschaffen. Dariiber hinaus umfasst die Anderung u.a. die Erwei-
terung einer Flache mit der Zweckbestimmung ,, Tiefgarage”.

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um eine Nachverdichtung der Innenentwicklung
handelt und die weiteren Vorgaben nach § 13 a Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) einge-
halten werden, kann die Realisierung der 2. Anderung des Bebauungsplans Nr. 9b ,Miiller-
kamp' durch ein beschleunigtes Verfahren gemap § 13 a BauGB erfolgen.

Gemap § 13 a Abs. 3 BauGB ist im beschleunigten Verfahren von der Umweltprifung nach §
2 Abs. 4 BauGB, d.h. von der Erstellung eines Umweltberichtes abzusehen.

Zur Darstellung und Nachvollziehbarkeit der Betroffenheit von Umweltbelangen und als Ab-
wadgungsgrundlage wurde das Blro EGL beauftragt, parallel zum grinplanerischen Fachbei-
trag, eine allgemeine Vorprifung des Einzelfalls zu erarbeiten (s. Allgemeine Vorprifung
des Einzelfalls gemap UVPG, EGL, Juni 2015).

Der grinplanerische Fachbeitrag umfasst eine Beschreibung und Bewertung der Bestandssi-
tuation, eine Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange und die Darstellung grinpla-
nerischer Festsetzungen. Es wurden eine Ortsbegehung zur Erfassung der Geldnde- und
Biotopstruktur durchgefihrt und bestehende Unterlagen ausgewertet.

52 Kurzdarstellung der Planung
5.2.1 Inhalt der 2. Anderung des Bebauungsplanes

Mit der Anderung des Bebauungsplanes wird innerhalb des Geltungsbereiches eine Innen-
verdichtung des allgemeinen Wohngebietes ermdglicht.

Mit Ausnahme der Rudolf-Breitscheid-Strafie wird der komplette Geltungsbereich als ,All-
gemeines Wohngebiet” mit einer GRZ von 0,35, einer GFZ von 1,2 und maximal 4 Vollge-
schossen bei einer offenen Bauweise festgesetzt. Die Baugrenzen erlauben eine Blockbe-
bauung mit einer Haustiefe von 15 m. Die maximalen Gebdudeh&hen betragen 13,5 m bzw. im
hinteren Bereich 16,5 m. Grofe Bereiche innerhalb des Wohnblockes sind als Tiefgarage
festgesetzt.

Im Folgenden sind die Festsetzungen tabellarisch aufgeflhrt:

Geltungsbereich: knapp 1 ha

Allgemeines Wohngebiet:  ca. 9.000 gm

GRZ: 0,35

GFZ: 1,2

Vollgeschosse: 4

Bauweise: offen

Gebdudehdhe: 13,50 bzw. 16,50 m

Baugrenzen: Blockbebauung mit einer Haustiefe von15 m
Strapenverkehrsflache: ca.1.000 gm

Spielplatz: ca. 200 gm
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5.2.2 Ubergeordnete Planung

Landschaftsplan Stadt Wedel (STADT WEDEL 2009a)
Der Landschaftsplan fur die Stadt Wedel stellt den Geltungsbereich als ,,Wohngebiet” bzw.
die Rudolf-Breitscheid-Straf3e als ,,Straenverkehrsflache” dar.

Flachennutzungsplan Stadt Wedel (STADT WEDEL 2009b)

Der Fldachennutzungsplan fiur die Stadt Wedel stellt den Geltungsbereich als ,,Wohnbaufla-
chen” bzw. die Rudolf-Breitscheid-Straf3e als ,Uberdrtliche und 6rtliche Hauptverkehrsstra-
e" dar.

Schutzgebiete

Etwa 400 m nordlich des Geltungsbereiches befinden sich entlang der Wedeler Au das FFH-
Gebiet ,Schleswig-Holsteinisches Elbestuar und angrenzende Flachen" sowie das Land-
schaftsschutzgebiet ,,Holmer Sandberge und Moorbereiche". Zwischen dem Geltungsbereich
und den Schutzgebieten liegt die B431.

53 Beschreibung und Bewertung der Bestandssituation

Die Beschreibung der Bestandssituation basiert auf einer Geldndebegehung im April 2015
sowie einer Auswertung bestehender Unterlagen.

5.3.1 Mensch

Flr das Schutzgut Mensch sind insbesondere die Wohn- und die Erholungsfunktion von Be-
deutung. Der Geltungsbereich ist derzeit als ,allgemeines Wohngebiet” ausgewiesen und
wird mit 5 dreistdckigen Gebduden dementsprechend genutzt. Das Gebiet mit groffzligigen,
wohnungsnahen Freifldchen hat eine hohe Bedeutung fir die Wohnnutzung.

Fur die wohnungsnahe Erholungsnutzung stehen Rasenflachen im inneren Bereich zur Ver-
figung sowie ein Spielplatz fir Kleinkinder. Auch hier besitzt das Gebiet eine hohe Bedeu-
tung.

Abbildung 7: Wohnnutzung
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Abbildung 8: Wohnungsnahe Erholungsnutzung, Spielplatz

5.3.2 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Die Erfassung des Pflanzenbestandes erfolgte im April 2015 im Rahmen einer Biotopkartie-
rung (s. Anlagen: Karte 1).

Die Abgrenzung und Benennung der vorhandenen Biotoptypen orientiert sich an dem Kar-
tierschllssel fir Biotoptypen fir Schleswig-Holstein (Landesamt fir Landwirtschaft, Umwelt
und landliche Raume Schleswig-Holstein, 2014).

Der Geltungsbereich ist gepragt durch finf dreigeschossige Gebdude (SBz). Der gesamte
Innenbereich zwischen den Hausern sowie die Randbereiche des Geltungsbereiches werden
von regelmapig gemdhten Rasenfldchen (ca. 4100 gm) mit einzelnen Bdaumen eingenom-
men. Eingerahmt werden die gropzligigen Rasenfldchen durch gepflegte Beete mit ver-
schiedenen Ziergehdlzen (u.a. Forsythie, Eibe, Rhododendron, Hartriegel) an den Gebauden.
Weiterhin sind Wegeflachen sowie Zufahrten zu den Tiefgaragen in geringem Umfang mit
Betonplatten.
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6> 5 s

Abbildung 9: Rasenflache im Innenhof

Abbiun 10: versiegelte Brich
Die Rander des Geltungsbereiches werden lberwiegend durch Gehdlze mittleren Alters ge-
pragt mit einzelnen pragenden Baumen. Als Altbaumbestand sind eine im Innenhof stehende

frei gewachsene Rotbuche mit einem Stammdurchmesser von 1 m sowie zwei alte Eichen
und ein Ahorn im Norden zu nennen.
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Abbildung 11: Rotbuche

Teilweise stehen auf den Nachbargrundstlicken Baume, deren Kronen in den Geltungsbe-
reich hineinragen.

Entlang der Rudolf-Breitscheid-Strape pragen drei junge Mehlbeeren, eine Hainbuchenhecke
und gartnerisch mit Ziergehoélzen angelegte, gepflegt Beete den Vorgarten.

SRR

Abbildung 12 Struktur entlang der I§udo|f Breltscheld Strafe
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5.3.3 Boden

Der Boden innerhalb des Geltungsbereiches mit Ausnahme der Gebdude und Fupweqge ist
Uberwiegend unversiegelt, so dass Bodenfunktionen im Sinne des BBodSchG weitgehend
ibernommen werden. In Teilbereichen bestehen auch unterhalb nicht versiegelter Bereiche
derzeit Tiefgaragen, so dass die Bodenfunktionen hier eingeschrankt sind.

Insgesamt wird dem Boden innerhalb des Geltungsbereiches eine siedlungstypische mittlere
Bedeutung zugewiesen.

5.3.4 Wasser

Oberflachengewdsser

Innerhalb des Geltungsbereiches bestehen keine Oberflachengewdsser. Das auf den Grin-
flachen anfallende Regenwasser wird derzeit auf dem Grundstiick versickert, das Regen-
wasser der Dachflachen wird in den Regenwasserkanal abgefihrt.

Grundwasser

Bedingt durch das geologische Ausgangsmaterial ist im Untersuchungsgebiet von wasser-
durchldssigen Bdden auszugehen (vgl. Entwadsserungskonzept, d+p 2015). Da das im Gel-
tungsbereich anfallende Regenwasser abgeleitet wird, tragen lediglich die privaten Grinfla-
chen zu einem sehr geringen Anteil zur Grundwasserneubildung bei.

5.3.5 Klima/ Luft

Das Klima in der Stadt Wedel ist durch die Nachbarschaft von Stromtal und Geesthang sowie
den Wind aus der Hauptwindrichtung West bzw. Stidwest gepragt.

Innerhalb des Geltungsbereiches fihren die Versiegelungen der Strafe und der Wege in ge-
ringem Mafe zu veranderten lokalklimatischen Verhdaltnissen. Zur lufthygienischen Belas-
tung liegen keine Aussagen vor, des Weiteren gibt es innerhalb des Geltungsbereiches keine
nennenswerten Emittenten. Insgesamt wird dem Geltungsbereich eine mittlere Bedeutung
fur das Schutzgut Klima / Luft zugewiesen.

5.3.6 Landschaft

Das Orts- und Landschaftsbild des Geltungsbereiches wird durch die dreigeschossige Zei-
lenbebauung und Rasenflachen mit locker angeordneten Laubbdumen im Inneren und
Baumgruppen an den Randern gepragt, so dass insgesamt ein griingepragter Hofcharakter
bestent.

Auf Grund der Seltenheit solcher gropzlgigen privaten Griinanlagen in Wedel ist das Gebiet
von mittlerer Bedeutung fir das Landschaftsbild.
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Abbildung 13: Griinflachencharakter im Innenhof

5.3.7 Kultur- und Sachgiter

Innerhalb des Geltungsbereiches sowie in der ndheren Umgebung sind keine archdologi-
schen Denkmadler oder andere archdologisch bedeutende Funde und keine sonstigen Kultur-
und Sachguter bekannt und erfasst.

5.4  Prifung artenschutzrechtlicher Belange (§ 44 BNatSchG)
5.4.1 Artenschutzrechtliche Grundlagen

Die rechtliche Grundlage fir die Prifung artenschutzrechtlicher Belange bildet § 44 Abs. 1
BNatSchG (Zugriffsverbote). Hiernach ist es verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen,
zu verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen,
zu beschadigen oder zu zerstoren,

2. wild lebende Tiere der streng geschitzten Arten und der europdischen Vogelarten
wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stdrung liegt vor, wenn sich durch die Sto-
rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschitzten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstéren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen oder zu zersté-
ren (Zugriffsverbote).

Vor diesem rechtlichen Hintergrund sind folgende Gruppen bzw. Arten zu betrachten:

- europdische Végel,

- FFH-Anhang IV- Arten sowie

- Arten, die ausschlieplich nach Bundes- und EG-Artenschutzverordnung als streng ge-
schitzt gelten.
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Darlber hinaus ist & 3 Abs. 2 des Umweltschadensgesetzes (USchadG) i. V. mit dem
BNatSchG zu beachten.

5.4.2 Abschatzung der Bedeutung der vorhandenen Habitatstrukturen fir die Fauna und
Flora

Innerhalb des Geltungsbereichs der 2. Anderung des Bebauungsplans Nr. 9b ,,Miillerkamp*
sind die Geholze potenziell von Bedeutung als Nisthabitat flr Brutvdgel sowie als Jagdhabi-
tat fur Fledermduse. Ggf. kdnnen die Baume auch als Sommerquartier und drei dltere Ein-
zelbdume als Winterquartier fir Fledermause fungieren. Nach Durchfiihrung der drtlichen
Bestandsaufnahme wird auf Grund fehlender Hohlrdume/ Offnungen an den Wohngeb&uden
davon ausgegangen, dass an den Gebduden nach Augenschein keine Potentiale/ Quartiere
far Fledermduse vorhandenen sind.

Weitere Artengruppen wie Libellen, Heuschrecken sowie Tag-/ Nachfalter, d. h. streng ge-
schitzte Arten dieser Gruppen sind aufgrund der artspezifischen Habitatanspriche sowie
der Verbreitung in Schleswig-Holstein im Untersuchungsgebiet nicht zu erwarten. Vor die-
sem Hintergrund bleiben sie im Folgenden unbericksichtigt.

Pflanzenarten des Anhangs IV sind auf Grund der Biotopausstattung im Untersuchungsge-
biet ebenfalls nicht zu erwarten.

5.4.3 Auswirkungen auf die planungsrelevanten geschitzten Arten/ Prifung des Eintre-
tens von Verbotstatbestanden

Arten des Anhangs IV der FFH-RL
Fledermduse

Zur Vermeidung des Verlusts von Tages- und potenziellen Winterquartieren fir Fledermdu-
se werden die dlteren Einzelbdume innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans
erhalten. Wahrend der Baumafnahme sind zudem Baumschutzmafnahmen vorzusehen.

Da der Geltungsbereich Uber den Altbaumbestand hinaus eine relativ geringe Bedeutung als
Lebensraum bzw. Nahrungshabitat flr Fledermduse hat, kann eine Verschlechterung des
Erhaltungszustandes der lokalen Population der betroffenen Arten durch den Eingriff eben-
falls ausgeschlossen werden.

Erhebliche Stérungen wahrend der Bauphase im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sind
auf Grund der Bestandssituation und des vorgesehenen Erhaltungsgebots nicht zu erwarten.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass flr Fledermduse keine Verbotstatbestdnde im
Sinne des § 44 Abs.1Nr.1-3 BNatSchG eintreten.

Europdische Vogelarten

Um einen direkten Zugriff auf besetzte Nester zu vermeiden, werden die ggf. in geringem
Umfang erforderlichen Rodungsarbeiten, unter Berlicksichtigung der gesetzlich vorge-
schriebenen Ausschlussfristen (gemdap § 39 BNatSchG), durchgefihrt. Somit sind auch er-
hebliche Stérungen (im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) des Brutgeschehens ausge-
schlossen.

Die im Vorhabenbereich befindlichen Brutstatten sind visuellen Stérreizen und Larmemissi-
onen durch die voraussichtlich in mehreren Phasen stattfindende Umsetzung der B-
Plandnderung ausgesetzt, die auch auf benachbarte Habitatstrukturen einwirken. Durch die
bestehende Wohn- und Gartennutzung und die angrenzende Strafe ist der Geltungsbereich
bereits vorbelastet. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass sich dort vorrangig
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storungsunempfindliche Arten ansiedeln und keine erheblichen Stérungen im Sinne des
§ 44 Abs.1Nr. 2 BNatSchG ausgeldst werden.

Ausgedehnte Nahrungshabitate der Nahrungsgéste befinden sich nicht innerhalb der Gren-
zen des Geltungsbereichs, da es sich um einen baulich geprdgten Wohnbereich handelt. Ins-
gesamt besteht zudem im rdumlichen Zusammenhang keine wesentliche Beeintrachtigung
der 6kologischen Funktion zwischen Fortpflanzungsstatten und Nahrungshabitaten.

Fazit

Zusammenfassend wird festgestellt, dass durch die vorgesehenen Ausweisungen der 2. An-
derung des Bebauungsplans Nr. 9b keine Verbotstatbestdnde im Sinne des § 44 BNatSchG
ausgeldst werden.

55  Grinplanung

Da der grinplanerische Fachbeitrag keine eigene Rechtsverbindlichkeit besitzt, werden die
Inhalte und Empfehlungen der Planung erst mit Ubernahme in die Planzeichnung und die
Festsetzungen der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9b rechtsverbindlich.

5.5.1 Ziele und Grundsatze

Fur den Anderungsbereich lassen sich aus gesetzlichen Vorgaben und iibergeordneten Pla-
nungen folgende planungsrelevante Zielanforderungen ableiten:

Erhaltung und Entwicklung von Lebensraumen fir die Pflanzen und Tierwelt

- Sicherung und Entwicklung von ortspragenden Baumen als faunistisch und floristisch be-
deutsame Lebensrdaume und zur Foérderung des Biotopverbunds

Sicherung und Erhaltung des Bodens und seiner Funktion

- sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden,
- mdglichst geringe Bodenversiegelung,

- Erhaltung und Reaktivierung der Speicher, Puffer und Lebensraumfunktionen des Bodens
nach Fertigstellung der Baumapnahmen

Schutz von Grundwasser und Oberflachengewadssern

- Minimierung der Bodenversiegelung,

- weitest gehende Versickerung bzw. Rickhaltung des Oberflachenabflusses hinsichtlich
einer Minimierung von Beeintrachtigungen des Wasserhaushalts.

Schutz und Entwicklung des Orts- und Landschaftsbildes/ Freifldchen

- Erhalt und Entwicklung wertgebender Grinstrukturen,
- Erhalt des Kleinkinderspielplatzes,

- Erhalt und Entwicklung einer ortstypischen straf3enbegleitenden Grinstruktur.

5.5.2 Grinplanerisches Konzept

Das grlinplanerische Konzept basiert auf den Erhalt der wertgebenden Grin- und Freifla-
chenstrukturen innerhalb des Geltungsbereichs, die ortshildprdagend sind und auf Grund der
Innenhoflage und des gropzligigen Grinflachencharakters wesentlich zur Qualitdt des Woh-
numfeldes beitragen.
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Drei vorhandene, pragende Baume mit besonderer Bedeutung als faunistische Lebensraume
werden in der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9b zum Erhalt festgesetzt. Des Weite-
ren sind Baume und Gehdlzstrukturen in Randlage weitgehend zu erhalten, ebenso eine
Rotbuche im Innenhof. Es wird davon ausgegangen, dass sie im Zuge der phasenweisen Um-
setzung grundsatzlich durch Baumschutzmanahmen und den Vorgaben der Baumschutz-
satzung Wedel gesichert werden. Falls dennoch die Rodung einzelner Baume erforderlich
sein sollte, werden sie in den Randbereichen des Grundstiickes ersetzt.

Dies wirde ggf. auch im Zuge der méglichen Nachverdichtung fir die Rotbuche in Innenhof-
lage zutreffen, falls die Rodung des Baumes innerhalb der Tiefgaragen-Erweiterungsfldche
erforderlich ware. In diesem Fall kdnnte die im Folgenden beschriebene Anpflanzung von
Laubbdumen an der Rudolf-Breidscheid-Strafe als gleichwertiger Ersatz angerechnet wer-
den.

Bei einer derzeit dreigeschossigen und maximal zuldassigen Wohnbebauung von 4 Geschos-
sen ist es zur Gestaltung des Vorgartens an der Rudolf-Breitscheid-Strape griinplanerisch
wichtig, eine Mindestanzahl groffkroniger Laubbdume (hier 6 Stck.) anzupflanzen. Als Pflan-
zempfehlung (s. Kap. 4.7 Hinweise) werden fir den ca. 6 m breiten Vorgartenbereich
schmalkronige Laubbdume vorgeschlagen, die gemé&p GALK-Liste diesen Kronendurchmes-
ser nicht Uberschreiten und als geeignet flr den Strafenraum benannt werden. Abweichun-
gen von den Standorten in der Planzeichnung, die sich ggf. durch die Erschliefung der Tief-
garage ergeben, sind gemaf Festsetzung zuldssig. Regelmapige Abstande zwischen den
anzupflanzenden Baumen sollten jedoch eingehalten werden.

Der vorhandene Kinderspielplatz ist zu erhalten und im Rahmen einer Nachverdichtung
funktionell und gestalterisch aufzuwerten.

Um den Grinfldchencharakter der inneren Grinflache zu erhalten, ist bei dem Bau einer
Tiefgarage Substrat in einer Starke von mindestens 0,50 m aufzubringen und auperhalb von
Uberbauten Bereichen eine Vegetationsschicht aus Rasen, Stauden oder/ und Strauchern
anzulegen. Neben der gestalterischen Bedeutung, stellt dies eine Verminderungs-
mafnahme flir den Bau der Tiefgarage dar. Bei dem Aufbau der Vegetationsschicht sollte
auf die Versickerungsfahigkeit des Substrates geachtet werden und ggf. auch Méglichkeiten
fUr die weitere Verzdgerung des Oberfldchenwasserabflusses einbezogen werden.

Auf Grundlage wasserwirtschaftlicher Anforderungen, dass der zuklinftige Oberfldchenwas-
serabfluss dem derzeitigen im Wesentlichen entsprechen muss, sind ggf. erforderliche be-
festigte Flachen so auszuflhren, dass sie den Abflussbeiwert 0,6 nicht Gberschreiten. Soll-
ten z.B. Feuerwehraufstellflachen gebaut werden, sind diese, sofern mdglich, durch entspre-
chende Tragschichten im Unterbau und oberirdische Kennzeichnung anzulegen, ansonsten
sollten sie als Schotterrasen oder Teil der Fupwege gestalterisch untergeordnet sein.

Fir die endglltige Umsetzung der insgesamt ca. 36 zusdatzlichen Wohneinheiten und die
Erweiterung der Tiefgarage wird empfohlen, ein Gestaltungskonzept erstellen zu lassen.

Hierbei sollten die Gestaltung und Nutzbarkeit der Grinflachen, eine barrierefreie Wegefih-
rung und die Férderung der Aufenthaltsqualitdt im Wohnumfeld im Vordergrund stehen.
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5.6  Erlduterung und Begriindung der zeichnerischen und textlichen griinplanerischen
Festsetzungen

Begriindung zum Erhalt und zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Be-
pflanzungen

Die Erhalts- und Anpflanzgebote im Anderungsbereich dienen der dauerhaften Sicherung
des Orts- und Landschaftsbildes des Wohngebietes mit seinem Grinflachencharakter sowie
einer Gliederung des Vorgarten- und Strafenraumes an der Rudolf-Breitscheid-Straf3e.

Zudem werden durch die Festsetzung zum Erhalt von alten Einzelbdumen potentielle Som-
mer- und Winterquartieren fur Fledermduse und Lebensraume flir Végel gesichert und so-
mit die Gefahr einer Auslésung von Verbotstatbestanden nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ver-
mieden.

Der Erhalt mittelalter Baume an den Grundstlicksgrenzen und die vorgesehene Anpflanzung
von Obstbdaumen im inneren Bereich sowie entlang der Rudolf-Breitscheid-Straf3e bilden
Nahrungs- und Lebensraume fir Insekten, Kleinsduger und Vogelarten sowie wichtige Ver-
netzungselemente und tragen zum Biotopverbund bei.

Die Anpflanzungen wirken ebenfalls positiv auf das Kleinklima des Wohngebietes, da durch
Beschattung und Verdunstung ein kleinrdumiger Temperaturausgleich entsteht und Staube
gebunden werden.

Begriindung fiir Mapnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft

Das Aufbringen einer Vegetationsschicht auf die geplante Tiefgarage ermdglicht den Erhalt
von Teilfunktionen fir die Entwicklung von Lebensrdaumen fir Pflanzen und Tiere und tragt
im Zusammenhang mit dem Bau der Tiefgarage zur Verminderung von Beeintrachtigungen
der Naturhaushaltsfunktionen und des Landschaftsbildes bei.

Begriindung zum Schutz des Boden- und Wasserhaushalts

Die Festsetzung der weitestgehenden Regenwasserrickhaltung im Plangebiet dient dem
Erhalt der Naturhaushaltsfunktionen des Wasserhaushalts.

Begriindung der Hinweise/ Empfehlungen

Der Hinweis, bei ggf. erforderlicher Gehdélzrodung die Prifung von artenschutzrechtlichen
Belangen zu berlcksichtigen, ist gemap § 44 BNatSchG vorgeschrieben und dient der Ver-
meidung von Verbotstatbestdnden.

Die Bericksichtigung von Baumschutzmapnahmen sollen bei der Umsetzung der Planung
bewirken, dass die Vitalitat der Gehdlze und somit deren Lebensraumfunktionen nicht ge-
fahrdet werden.

Die empfohlene Verwendung heimischer Gehdlze dient der Schaffung naturraumtypischer
Lebensraume fur heimische Tierarten.

Benachbart zur Rudolf-Breitscheid-Strape wurden schmalkronige Laubbaumarten empfoh-
len, mit denen gemap Gartenamtsleiterkonferenz (GAlk-Liste der Straffenbdume) positive
Erfahrungen zum langfristigen Erhalt dieser Baumarten im Strafenraum gemacht wurden.
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6 ERSCHLIEBUNG DES GELANDES

Anbindung an das lUibergeordnete Strafennetz

Die Anbindung des Plangebietes an das libergeordnete Strapennetz erfolgt tGber die Rudolf-
Breitscheid Straffe. Die Anbindung an den Uberregionalen Verkehr ist nach Norden an die
Bundesstrape B 431 Richtung Hamburg bzw. EImshorn gegeben.

Innere Erschliefung

Die Zufahrt zur Tiefgarage in dem Plangebiet erfolgt im norddstlichen sowie im siddstlichen
Bereich Uber die Rudolf-Breitscheid Straf3e. Innerhalb des Plangebietes ist nur eine Fuflau-
fige Erschliefung vorgesehen.

Das Plangebiet befindet sich ca. 500 m siddstlich des S-Bahn-Haltepunktes Wedel (Holst).
Somit ist eine schienengebundene, regelmafige Anbindung an das o6ffentliche Personen-
nahverkehrsnetz der Stadt Hamburg gewahrleistet. Des Weiteren befindet sich in einer Ent-
fernung von etwa 200 m eine Bushaltestelle, Wedel Mullerkamp, mit zahlreichen Busanbin-
dungen.

7 VER- UND ENTSORGUNG

7.1 Entwdsserung
Fiur das Plangebiet besteht eine Einleitgenehmigung in das 6ffentliche Siel.

Die geplante Erweiterung bedeutet in dem vorgelegten Konzept eine erhéhte Versiegelung
der Flache. Das durch die groperen Dachflachen und im Bereich der Wege anfallende Ober-
fladchenwasser kann dezentral in Mulden oder Rigolen versickert werden. Dies ist im Zuge
der Entwurfsplanung zu berlcksichtigen und detailliert zu planen.

Im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes wird empfohlen einen Teil des Oberflachenwassers
Ortlich zu versickern und dem Wasserhaushalt zurickzufihren. Fur die notwendige Be-
triebssicherheit sollte ein Notiberlauf mit Anschluss an das 6ffentliche Leitungsnetz vorge-
sehen werden.

In dem Bebauungsplan ist eine Umgrenzung von Flachen flr eine Tiefgarage auperhalb der
Uberbaubaren Grundstiicksflache mit einer Grof3e von ca. 1.900 gm festgesetzt.

Drainagen sollten vermieden und Keller konstruktiv (z.B. Weife Wanne) gegen Druckwasser
abgedichtet werden.

Grundwasserentnahmen, z.B. Grundwasserhaltungen bedeuten grundsatzlich gemdap & 9
Abs. 1 Nr. 5i.V.m. § 8 Abs. 1 WHG erlaubnispflichtige Gewdsserbenutzungen. Die entspre-
chenden Antrége muissen rechtzeitig gestellt werden.

Der Abstand der Sickeranlange zum Grundwasser muss mindestens 1,00m betragen.

Der Uberflutungsschutz ist im Zuge des Entwdsserungsantrages nach-zuweisen.

7.2 Abfallbeseitigung

Die Abfallbeseitigung wird durch den Fachdienst Abfall des Kreises Pinneberg gewahrleistet.
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7.3 Brandschutz

Das Konzept zum Brandschutz zukUnftiger Bauvorhaben ist Bestandteil des Baugenehmi-
gungsverfahrens. Die Feuerwehrzufahrten zum Grundstiick und die Feuerwehrumfahrt der
Gebdude auf den privaten Flachen werden im Genehmigungsverfahren abgestimmt.

7.4  Versorgungsanlagen

Far die geplanten Nutzungen wird eine Versorgung mit Strom, Wasser, Elektrizitat oder Gas
bendétigt.

Far die Versorgung sind derzeit folgende Unternehmen zustandig:

Stromversorgung: Stadtwerke Wedel
Wasserversorgung: Moller Wasserwerk
Gasversorgung: Stadtwerke Wedel
Fernmeldeversorgung: Deutsche Telekom
Kabelfernsehen: Kabel Deutschland

Die bestehenden Versorgungsanlagen werden bedarfsgerecht ausgebaut.
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8 IMMISSIONSSCHUTZ

8.1 Allgemeines

Mit der 2. Anderung des Bebauungsplans Nr. 9b ,Miillerkamp* der Stadt Wedel will die Stadt
auf dem Flurstlick 18/3 die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Erhéhung der zu-
lassigen Geschossigkeit fir Mehrfamilienhduser westlich zur Rudolf-Breitscheid-Strafie
schaffen.

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung wurden die zu erwartenden schall-
schutzrechtlichen Auswirkungen des Vorhabens aufgezeigt und beurteilt.

Im Rahmen der Vorsorge bei der Bauleitplanung erfolgt tblicherweise eine Beurteilung an-
hand der Orientierungswerte gemap Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1, ,,Schallschutz im Stadte-
bau". Andererseits kann sich die Beurteilung des Verkehrslarms auf dffentlichen Verkehrs-
wegen an den Kriterien der 16. BImSchV (,,Verkehrsldarmschutzverordnung”) orientieren.

8.2 Verkehrslarm

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Verkehrslarm
berechnet. Dabei wurde der Strafenverkehrslarm auf den mapgeblichen Straenabschnitten
berlcksichtigt. Die Strapfenbelastung der Strafen Autal, der Bundesstraffe B 431 (Rissener
StrapBe/ Rosenstrafe) und der Rudolf-Breitscheid-Strape wurden dem Verkehrsmodell Wedel
aus dem Jahr 2005 von der Fa. ARGUS enthommen. Alle Belastungen wurden auf den Prog-
nose-Horizont 2025/30 hochgerechnet.

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte auf Grundlage der Rechenregeln der RLS-90
fUr den Strapenverkehrslarm.

Im vorliegenden Fall ist durch die Planung nicht mit einer erheblichen Zunahme im &ffentli-
chen Strafenverkehr zu rechnen, so dass sich der B-Plan-induzierte Zusatzverkehr vom
Prognose-Nullfall zum Prognose-Planfall nicht beurteilungsrelevant verandert.

Die Orientierungswerte flr allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts
werden im gesamten Plangeltungsbereich tberschritten. Der Immissionsgrenzwert von 59
dB(A) tags wird ab einem Abstand von 85 m zur Strafenmitte der Rudolf-Breitscheid-
Strape, der Immissionsgrenzwert von 49 dB(A) nachts im sidwestlichen Eckbereich des
Plangeltungsbereiches eingehalten.

Schutzmafnahmen in Form von aktivem Larmschutz sind aus Belegenheitsgriinden und der
Erschliefung des Plangebietes nicht méglich.

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhdltnisse in den Erd- sowie den Obergeschossen kdnnen auf-
grund der Bauweise durch Grundrissgestaltung (Verlegung der schitzenswerten Nut-
zungen auf die larmabgewandte Seite), Abrlicken der Baugrenze oder passiven Schall-
schutz geschaffen werden.

Der Schutz vor Verkehrslarm wird durch passiven Schallschutz sichergestellt. Hierzu wer-
den Larmpegelbereiche gemdf DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) festgesetzt.

Zum Schutz der Nachtruhe sind im gesamten Plangeltungsbereich bei Neu-, Um- und Aus-
bauten fir Schlaf- und Kinderzimmer schallgeddmmte Liftungen vorzusehen, falls der not-
wendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere geeignete, dem Stand der Technik ent-
sprechende Weise sichergestellt werden kann.
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Stadt Wedel 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9b ,Miillerkamp”

9 FLACHEN- UND KOSTENBILANZ
9.1 Fldchen

Der Geltungsbereich dieser 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9b , Miillerkamp" hat eine
Gesamtgrope von ca. 9.890 gm, davon werden ca. 920 gm als Strapenverkehrsflache dar-
gestellt.

9.2 Kosten

Bei der Verwirklichung des Plans entstehen fir die Stadt Wedel Kosten fir die Bauleitpla-
nung. Die Kosten hierflir werden der Stadt allerdings gréptenteils seitens des Entwicklungs-
tragers erstattet. Uber die Kostenerstattungen wurde eine Vereinbarung geschlossen.

Stadt Wedel, den ..veeveeveveneenecnene

(Der Birgermeister)
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Stadt Wedel 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9b ,Miillerkamp”

10 ANLAGEN

Karte 1: Bestand Biotoptypen, Griinplanerischer Fachbeitrag zur 2. Anderung Bebauungsplan
Nr. 9b ,Millerkamp”, EGL - Entwicklung und Gestaltung von Landschaft GmbH, Juni 2015

Karte 2: Griinordnerisches Konzept, Griinplanerischer Fachbeitrag zur 2. Anderung Bebau-
ungsplan Nr. 9b ,Millerkamp”, EGL - Entwicklung und Gestaltung von Landschaft GmbH,
Juni 2015

Ll GUTACHTEN

Schalltechnische Untersuchung zur 2. Anderung Bebauungsplan Nr. 9b ,,Miillerkamp" in der
Stadt Wedel, LAIRM CONSULT, Juni 2015

Allgemeine Vorpriifung des Einzelfalls gemap UVPG zur 2. Anderung Bebauungsplan Nr. 9b
~Mullerkamp®, EGL - Entwicklung und Gestaltung von Landschaft GmbH, Juni 2015

Entwésserungskonzept, Anderung Bebauungsplan 9b ,Miillerkamp*, ddnekamp und partner
Beratende Ingenieure VBI, Juni 2015

Verkehrsuntersuchung, Anderung Bebauungsplan 9b ,Miillerkamp”, ddnekamp und partner
Beratende Ingenieure VBI, Juni 2015

Geotechnisches Gutachten Rudolf-Breitscheid-Strape 2-8 Wedel, BBl Geo- und Umwelttech-
nik Ingenieurgesellschaft mbH, November 2012
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Stadt Wedel 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9b ,Miillerkamp”

12  GRUNDLAGEN

Gesetze / Programme / Pldne / Verordnungen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(BGBI. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBI. |
S.1722) gedndert worden ist,

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBI. | S. 132), die
zu-letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. | S.1548) gedndert worden ist,

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991
| S. 58), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. | S. 1509) gedndert worden
ist,

Landesbauordnung fir das Land Schleswig-Holstein (LBO SH) vom 22. Januar 2009,
(GVOBI. 2009, S. 6) in der zuletzt geanderten Fassung,

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch
Artikel 4 Absatz 100 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBI. | S. 3154) gedndert worden ist,

Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG SH) vom 24. Februar
2010 (GVOBI. S. 301), in der zuletzt gedanderten Fassung,

Landesverordnung Uber gesetzlich geschitzte Biotope (Biotopverordnung) vom 22. Januar
2009 (GOVBI. 2009, S. 52), in der zuletzt gednderten Fassung,

Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 (LEP) (Amtsbl. Schl.-H. 2010 S. 1262),

Landesamt fir Landwirtschaft, Umwelt und landliche Rdume Schleswig-Holstein (2014): Kar-
tierschlissel fir Biotoptypen. Standartliste, Schliissel

Regionalplan fir den Planungsraum I, Schleswig-Holstein Sid, Fortschreibung 1998,
Fldchennutzungsplan der Stadt Wedel mit Stand aus dem Jahr 2010,
Landschaftsplan Stadt Wedel mit Stand aus dem Jahr 2010.
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Anlage zu BV/2015/128

Der Planungsausschuss empfiehlt dem Rat mit 8 Ja / 2 Nein / 3 Enthaltungen in
seiner Sitzung am 01.12.2015 die BV/2015/128

mit den folgenden Anderungen in der Begriindung (Anlage 3):

Seite 4, 3. Absatz, Verkirzung des 2. Satzes auf: ,So sollen die beiden Zeilen entlang der
Rudolf-Breitscheid Stralle aufgestockt werden.”

Seite 12, 1. Absatz, vollstandige Streichung des 4. Satzes: ,Die beiden Zeilen sollen durch
zwei moderne viergeschossige Zeilen (plus Staffel) ersetzt werden.*

Fir die Richtigkeit
Gez. Taschendorf
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seiner Sitzung am 01.12.2015 die BV/2015/128

mit den folgenden Anderungen in der Begriindung (Anlage 3):
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Rudolf-Breitscheid Stralle aufgestockt werden.”

Seite 12, 1. Absatz, vollstandige Streichung des 4. Satzes: ,Die beiden Zeilen sollen durch
zwei moderne viergeschossige Zeilen (plus Staffel) ersetzt werden.”

Fur die Richtigkeit
Gez. Taschendorf



	Vorlage
	Anlage  1 2015-11-13_Wedel_9b_2-Änd_Planzeichnung
	Anlage  2 2015-11-13_Textliche Festsetzungen_BP_Wedel 9b_Satzungsbeschluss
	Anlage  3 2015-11-13_Wedel-BP-9b_Begründung_Satzungsbeschluss
	Anlage  5 Anlage zu BV 2015 128
	Anlage  6 PLA 01 12 2015 Anlage zu BV 2015 128

